
"IJ I J ' 
1 I 

rg I SN-23/He 
I , AMT DER BURGENLÄNDISCHEN LANDESREGIERUNG 

Landesamtsdirektion 

Zahl: LAD-1479/52-1983 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Bundesbahngesetz 
geändert wird. 

zu Zahl: EB 559/42-ll/2-1983 

An das 

Eisen stadt , am 27. 10. 1983 

T~n: 02682 - 600 
KJappe 221 Durchwahl 

W8l -1f~ 03 Q . _ U\.-

Bundes~um für Verkehr 
\~. 

eS ~ Jr:~f;UJ~-' tv 

Liechtensteinstraße 3 

1090 Wien 

Zum obbez. Schreiben beehrt sich das Amt der Burgenländischen Landes

regierung mitzuteilen, daß der an her zur Stellungnahme übermit:t:elte 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesbahngesetz geändert 

wird, AnJaß zu folgenden Bemerkungen gibt: 

Der vorliegende Gesetzentwurf unterteilt die Leistungen der öster

reis::::hischen Bundesbahnen in sak:he, die ihre Rechtfertigung in kauf

männischen Grundsätzen finden und in sak:he, die in Erfüllung gemein

schaftlicher Aufgaben erbracht werden. Die den ÖBB aus der Erbringung 

gemeinschaftlicher Leistungen erwachsenden Belastungen sollen gesondert 

ausgewiesen werden. Da ein erheblicher Teil der gemeinschaftlichen 

Leistungen regjonal abgegrenzt ist, ist vorgesehen, daß die Notwendigkeit 

einer sak:hen Leistung vom betreffenden Bundesland ausdrücklich festge

stellt werden soll. Wenn die Beibehaltung oder Einbringung einer gemein

schaftlichen Leistung zur Vorallssetzung hat, daß Sanierungs- oder 
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Modernisierungsmaßnahmen mit einern erheblichen Aufwand getroffen 

werden, dann kann die Bundesregierung diese Maßnahmen von einer 

Beitragsleistung jenes Bundeslandes abhängig machen, in dessen Interesse 

die Beibehaltung oder Erbringung der gemeinwirtscha.ft:lichen Leistung 

gelegen ist. Geht die gemeinwirtschaftliche Leistung über den bisherigen 

Leistungsumfang hinaus und ist diese nicht nur im Bundes:interesse, 

sondern auch im besonderen Interesse eines Bundeslandes gelegen, wje 

etwa bei der Einrichtung eines Nahverkehrs, ist das betreffende Bundes

land zu einer Beitrags1eistung heranzuziehen. 

Der Gesetzesentwurf wird von ho. aus folgenden Gründen abgelehnt: 

1. D.ie Zielsetzung des Entwurfes ist es, die Finanz:ierungslast der 

Bundesbahnen vorn Eigentümer Bund auf die Länder zum Teil abzu

wälzen. 

Das Land BurgenJand hat in den Jetzten Jahren zum Ausbau der 

Schnellbahnverbindung W.ien Südbahnhof - Neusi.edl/See erhebliche 

finanzielle Beiträge geleistet. Eine dauernde Beteiligung an den 

Kosten der bgld. Bahnstrecken ist dem Land auf Grund seiner 

angespannten finanziellen Situation keinesfalls möglich. 

Ohne h.iefür bestimmte Mitte1zuteil.ung aus dem Finanzausgleich kann 

das BurgenJand derartige Belastungen nicht tragen. 

2. W.ie von ho. bere:i±s in der Stellungnahme zu dem Entwurf 1982 

ausgeführt wurde, würden die Bestimmungen des neugefaßten § 2 

des Entwurfes zu einer Benachteiligung gerade jener Regionen 

führen, die - wje das BurgenJand in seiner Gesamtheit - wegen ihrer 

wirtschaftlichen und geographischen Struktur über relativ wenig 

rentabJe Verkehrsverbindungen verfügen und daher die A ufrechter

haltung der bestehenden Bahnstrecken der ö sterreichischen B undes-
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bahnen eine wirtschaftliche Notwendigkeit erster Ordnung ist. Die 

nach kaufmännischen Grundsätzen geführten Bahnlinien könnten 

nämlli:::h bei Gesetzwerdung des Entwurfes n:icht mehr zur 

Finanzierung der aus gemein wirtschaftlichen UberJegungen er

fordeitichen Bahnlinien herangezogen werden. Diese Last müßte dann 

von jenen Ländern - wie das Burgenland - die durch ihre Randlage 

ohnehin benachteiligt sind, getragen werden. 

Der Gesetzesentwurf wird daher im Hinblick auf die mit ihm verbundenen 

finanz:ieIlen Auswirkungen auf das Land entschieden abgeJehnt. 

Beigefügt wird, daß u.e. 25 Mehrausfertigungen dieser Stellungnahme dem 

Präsidium des Nationalrates zugeleitet werden. 

F.d.R.d.A. 

Zl. u. Betr. w • v • 

Für die Landesregierung: 

i. V. Dr. Roth eh. 

Eisen stadt , am 27. 10. 1983 

e. Dem Präsidium des Nationalrates, Dr. Karl-Renner-Ring 3, 1017 

vlien, 25-fach, 

2. Der Verbindungsst:e.1Je der Bundesländer beim Amt der Nö. Landes

regierung, Schenkenstraße 4, 1014 Wien, 10-fach, 

zur gefälligen KennbUß. 

F.d.R.d.A. 
\~," ', . 
. ~Ut ... _{.(';:._ 

Für die Landesregierung: 

i. V. Dr. Roth eh. 
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